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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Heizlüfter nach dem
Oberbegriff des Patentanspruches 1 sowie einen Bau-
kasten nach Patentanspruch 24.
[0002] Einrichtungen, die elektrische und/oder elektro-
nische Geräte enthalten, beispielsweise Schaltschränke
oder Verteilerkästen, müssen in der Regel aktiv belüftet
bzw. klimatisiert werden. Damit lassen sich Fehlfunktio-
nen der Bauelemente infolge Kondenswasserbildung
oder aufgrund eines zu starken Temperaturgefälles, bei-
spielsweise aufgrund Untertemperatur, vermeiden. Zur
Belüftung und gleichmäßigen Temperierung dieser Ein-
richtungen werden gewöhnlich Heizlüfter verwendet, die
an einer gewünschten Stelle in den Schaltschränken
platzierbar sind.
[0003] So sind beispielsweise Heizlüfter bekannt, die
ein im Gehäuse verklemmtes PTC (Positiver Tempera-
turkoeffizient)-Element als Heizelement aufweisen.
PTC-Elemente arbeiten selbstregelnd und temperatur-
begrenzend, so dass sich eine Überhitzung im Schalt-
schrank oder Verteilerkasten zuverlässig vermeiden
lässt.
[0004] Bekannte Heizlüfter dieser Art sind jedoch sehr
komplex aufgebaut und schwierig in der Handhabung.
Insbesondere können die Bauteile des Heizlüfters bei
unsachgemäßer Handhabung durch Stöße oder derglei-
chen unerwünschte Einwirkungen von außen leicht be-
schädigt werden.
[0005] Aus der DE 1 727 350 U ist z. B. ein handels-
üblicher elektrischer Heizlüfter bekannt, bei dem in einem
Gehäuse die zu erwärmende Luft durch ein Gebläse über
einen elektrischen Widerstand geführt und nach außen
gestoßen wird. Ein im Inneren des Gehäuses angeord-
neter Antriebsmotor ist - zusammen mit dem Widerstand,
der an dem Motor befestigt ist - an der Innenwand des
Gehäuses frei schwebend und federnd gelagert. Hierzu
ist der Motor, zusammen mit Ventilatorflügeln und dem
Widerstand, über Zugfedern mit dem Gehäuse verbun-
den. Die radial in Bezug auf den Motor ausgerichteten
Zugfedern werden - gleichmäßig voneinander beabstan-
det - an einem Ende an der inneren Gehäusewand des
Gehäuses befestigt und sind mit dem anderen Ende an
der Außenwand des Motors angebracht.
[0006] Auch der Aufbau und die Handhabung dieses
Heizlüfters ist äußerst komplex und aufwändig, wobei
das System bei Stößen und/oder Vibrationen ein ungün-
stiges Dämpfungsverhalten aufweist und so ebenfalls
Schäden an einzelnen Bauteilen entstehen können.
[0007] Aus der US 4,737,616 A ist ein Heizlüfter ge-
mäß dem Oberbegriff des Patentanspruchs 1 bekannt.
Jedoch ist dieser erschütterungsempfindlich.
[0008] Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zu Grun-
de, einen Heizlüfter der eingangs genannten Art dahin
gehend aufzuzeigen, dass er einfach herstellbar und wi-
derstandsfähig ist.
[0009] Diese Aufgabe wird durch einen Heizlüfter nach
Patentanspruch 1 bzw. durch einen Baukasten nach Pa-

tentanspruch 24 gelöst.
[0010] Insbesondere wird die Aufgabe durch einen
Heizlüfter gelöst, der ein in einer Längsrichtung von Luft
durchströmbares Gehäuse, ein Gebläse zum Fördern
der Luft und mindestens ein am Gehäuse mittels einer
Halterung federelastisch gelagertes Heizelement um-
fasst. Das Heizelement ist als PTC-Element ausgebildet
und das Gebläse ist getrennt vom PTC-Element am Ge-
häuse gelagert.
[0011] Weiterhin wird die Aufgabe durch einen Bauka-
sten gelöst, der einen soeben beschriebenen Heizlüfter
umfasst, wobei mindestens zwei, jeweils mindestens ein
Befestigungselement zur Befestigung des Heizlüfters an
einer dafür vorgesehenen Stelle aufweisende Adapter-
platten und Einrichtungen zum Befestigen wahlweise ei-
ner der Adapterplatten an einem Gehäuse des Heizlüf-
ters vorgesehen sind.
[0012] Ein wesentlicher Punkt der Erfindung liegt dar-
in, dass der Heizlüfter aufgrund des PTC-Elements und
aufgrund der vom Gebläse abgetrennten Lagerung des
Elements eine äußerst einfache Bauart und Funktions-
weise aufweist. Die Handhabung des Heizlüfters wird
durch die besonderen physikalischen Eigenschaften des
PTC-Elements erleichtert. Gerade zur Temperierung der
oben beschriebenen empfindlichen Elektronik in einem
Schaltschrank ist daher ein PTC-Element besonders gut
geeignet. Aufgrund der erfindungsgemäßen Lagerung
sind nun etwaige Stöße und/oder Vibrationen.nicht un-
mittelbar auf das PTC-Element übertragbar, weil die La-
gerung einerseits eine Relativbewegung zwischen Ge-
häuse und Heizelement zulässt. Andererseits ist der
Stoß-/Vibrationsschutz mit der erfindungsgemäßen, ex-
plizit auf das Heizelement abstellenden Lagerung in ho-
hem Maße gewährleistet, weil das PTC-Element inner-
halb der Halterung für sich gelagert ist und somit uner-
wünschte Wechselwirkungen zwischen Heizelement
und sonstigen Bauteilen, wie dem Gebläse, insbesonde-
re bei unsachgemäßer Verwendung des Heizlüfters, ver-
meidbar sind.
[0013] Mit dem an einer dafür vorgesehenen Stelle auf
unterschiedliche Weise befestigbaren Heizlüfter, wie es
mit dem Baukastenprinzip vorgesehen ist, wird zudem
eine sichere Befestigung des Lüfters in Abhängigkeit un-
terschiedlicher Umgebungsbedingungen ermöglicht.
Dadurch ist ein zusätzlicher Schutz des in dem Heizlüfter
gelagerten Heizelements erreichbar.
[0014] Die vorliegende Erfindung bezieht sich insbe-
sondere auch auf die Lagerung eines PTC-Elements,
das aus filigranen Keramik-Stäben ausgebildet ist, so
dass das PTC-Element letztendlich eine gitterförmige
Struktur aufweist bzw. als Wabenkörper vorgesehen ist.
Das PTC-Element weist damit einen geringen Strö-
mungswiderstand auf und kann so von ausreichend Luft
durchströmt werden.
[0015] In einer ersten bevorzugten Ausführungsform
umfasst die Halterung mindestens ein mit dem Heizele-
ment im Wesentlichen fest verbundenes bzw. verbind-
bares Aufnahmeelement, das gegenüber dem Gehäuse
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federnd gelagert ist. Das Aufnahmeelement gewährlei-
stet bei gleichzeitiger Bewegungsfreiheit einen sicheren
Halt des Heizelements an einer dafür vorgesehenen Stel-
le im Heizlüfter. Die so ausgestaltete Lagerung des Hei-
zelements kann damit den von außen einwirkenden Kräf-
ten entgegenwirken.
[0016] In einer weiteren bevorzugten Ausführungs-
form umfasst das Aufnahmeelement einen Rahmen mit
Krallen, die derart ausgebildet sind, dass das Heizele-
ment in die Krallen einrastbar und so mit dem Rahmen
fest verbindbar ist. Die Krallen sind zum Einsetzen des
Heizelements elastisch verbiegbar und nehmen bei plat-
ziertem Heizelement wieder die ursprüngliche Form ein.
Mittels der Krallen ist auf einfachste Weise ein sicherer
Halt des Heizelements in der Halterung gewährleistet.
Der mit den Krallen ausgebildete Rahmen dient der Ver-
bindung der Krallen untereinander und ist vorzugsweise
einstückig mit diesen ausgebildet. Der Rahmen lässt sich
somit auf einfache und kostengünstige Weise herstellen.
Vorzugsweise verläuft der Rahmen entlang von Wan-
dungen des Gehäuses, so dass das Heizelement mög-
lichst großflächig innerhalb des Gehäuses ausgelegt
werden kann. Demgemäß besteht der Rahmen aus vier
Rahmenseiten.
[0017] Alternativ ist es möglich, die Krallen als sepa-
rate Elemente auszubilden, so dass sich diese auf den
Rahmen beispielsweise aufstecken lassen. Damit sind
verschiedene Krallengrößen für unterschiedliche Bela-
stungsfälle und Ausführungsformen der Heizelemente
einsetzbar.
[0018] Vorzugsweise weist das Aufnahmeelement un-
tere Krallenelemente und obere Krallenelemente auf,
wobei die unteren Krallenelemente unmittelbar an dem
Rahmen ausgebildet sind und die oberen Krallenelemen-
te mittels mindestens einem an dem Rahmen angeord-
neten Abstandselement von dem Rahmen beabstandet
ausgebildet sind. Die oberen und unteren Krallenele-
mente gewährleisten einen sicheren Halt des Heizele-
ments innerhalb des Aufnahmeelements und verhindern
insbesondere eine Längsverschiebung des Heizele-
ments innerhalb des Gehäuses, d. h. in der Längsrich-
tung des von Luft durchströmbaren Gehäuses. Die Lage
der unteren und oberen Krallenelemente ist in Bezug zu
der Längsrichtung des Gehäuses definiert, wobei die
Längsrichtung des Gehäuses einer Luftströmungsrich-
tung durch den Heizlüfter entspricht.
[0019] Sind die Krallen bzw. Krallenelemente als se-
parate Elemente auf den Rahmen aufsetzbar, so können
mit Hilfe unterschiedlich langer, in Längsrichtung des Ge-
häuses ausgerichteter Abstandselemente verschiedene
Heizelementdicken in das Aufnahmeelement aufgenom-
men werden. Ein einmal in dem Gehäuse montierter
Rahmen ist somit für verschiedene Heizelemente ver-
wendbar.
[0020] Vorzugsweise sind die unteren Krallenelemen-
te und die oberen Krallenelemente jeweils alternierend
an dem Rahmen angeordnet. Beispielsweise sind pro
Rahmenseite zwei untere Krallenelemente und ein da-

zwischen liegendes oberes Krallenelement vorgesehen.
Damit lässt sich auf einfache Weise ein stabiler Halt des
Heizelements erreichen.
[0021] Alternativ ist es möglich, dass die Krallen derart
an dem Rahmen angeordnet sind, dass sich jeweils ein
unteres Krallenelement und ein oberes Krallenelement
gegenüberliegen. Dies gewährleistet einen besonders
sicheren Halt des Heizelements in der Halterung, insbe-
sondere, wenn für jede Rahmenseite mehrere, sich ge-
genüberliegende Krallenelemente vorgesehen sind.
[0022] Die Krallen weisen vorzugsweise lediglich sich
in Erstreckungsrichtung des Heizelements, d. h. senk-
recht zu den Abstandselementen ausgerichtete Auflage-
flächen bzw. Kontaktflächen auf, wobei das Heizelement
dann auf den unteren Krallenelementen aufliegt und sich
gegen die oberen Krallenelemente abstützt. Die Ausbil-
dung der so ausgerichteten Auflage- bzw. Kontaktflä-
chen erleichtert das Einführen des Heizelements in die
Halterung, wobei ein ausreichend guter Halt des Heize-
lements in der Halterung gewährleistet ist.
[0023] Eine besonders sichere Aufnahme ist dadurch
erreichbar, dass an Stelle einzelner Krallenelemente ei-
ne durchgehende untere Auflagefläche an dem Rahmen
ausgebildet ist. Das Heizelement liegt dann auf einer Un-
terseite vollständig auf der Auflagefläche auf.
[0024] Eine erfindungsgemäße Lösung sieht vor, dass
der Rahmen angeformte Federelemente zur federnden
Befestigung am Gehäuse aufweist. Damit ist das Auf-
nahmeelement fest mit dem Gehäuse verbunden und
lässt sich trotzdem, wie bereits oben erwähnt, relativ zum
Gehäuse bewegen, so dass den auf das Aufnahme-
element und damit auf das Heizelement wirkenden Kräf-
ten begegnet werden kann.
[0025] Vorteilhafterweise sind die Federelemente in-
tegral mit dem Rahmen ausgebildet. Dies ermöglicht eine
äußerst preisgünstige und einfache Herstellung der Hal-
terung. Vorzugsweise sind die Federelemente derart
ausgebildet und an den Rahmen angebracht, dass sie
gleichzeitig als untere Krallenelemente, d. h. also als Auf-
lageflächen für das Heizelement dienen.
[0026] Sind die Federelemente als an den Rahmen
anbringbare, separate Elemente ausgebildet, sind je
nach Belastungsfall verschiedene Federarten einsetzbar
und auch austauschbar.
[0027] Die Federelemente können sowohl von oben
kommend an den Rahmen angebracht sein oder aber
sie sind unterhalb des Rahmens angeordnet.
[0028] Eine bevorzugte Ausführungsform sieht vor,
dass die Federelemente an Halteeinrichtungen des Ge-
häuses verriegelbar sind. Dazu weist das Gehäuse z. B.
Ausnehmungen auf, in die die Federelemente ein-
schnappen können. Auf diese Weise lässt sich die ge-
samte Halterung einfach aus dem Gehäuse entfernen,
so dass das Einsetzen des Heizelements beispielsweise
außerhalb des Gehäuses erfolgen kann. Die Halterung
ist dann zusammen mit dem Heizelement in das Gehäu-
se einsetzbar. Auch ist auf diese Weise die Halterung
auf einfache Weise komplett austauschbar.
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[0029] Um eine optimale federnde Wirkung zu erzie-
len, ist der Rahmen an nur zwei sich gegenüberliegenden
Gehäusewandungen befestigt, wobei mindestens zwei
Federelemente für die Verbindung des Rahmens mit je-
weils einer Gehäusewandung vorgesehen sind. Die zwei
Federelemente pro Gehäusewandung gewährleisten ei-
nen ausreichenden Halt des Rahmens in bzw. an dem
Gehäuse, während die Befestigung des Rahmens an nur
zwei sich gegenüberliegenden Gehäusewandungen
dessen ausreichende Bewegungsfreiheit zulässt.
[0030] Vorzugsweise sind die Federelemente aus
Kunststoff ausgebildet. Kunststoff ermöglicht eine stabile
Ausgestaltung federnder Bauteile bei gleichzeitig gerin-
ger Masse. Denkbar ist es auch, den Rahmen über
Schraubenfedern aus Metall zu lagern.
[0031] In einer vorteilhaften Ausführungsform umfasst
die Halterung eine Vielzahl von separaten Aufnahme-
elementen, die jeweils am Heizelement befestigbar sind
und Federn aufweisen, zur Abstützung am Gehäuse.
Auch in dieser Ausführungsform besteht die Halterung
also aus den Aufnahmeelementen und den entsprechen-
den Federn. Die Halterung kann in dieser Ausführungs-
form vollständig an dem Heizelement außerhalb des Ge-
häuses angebracht werden, so dass das Heizelement
komplett mit der Halterung auf einfache Weise in das
Gehäuse einsetzbar ist. Vorzugsweise sind jeweils ein
Aufnahmeelement und eine Feder an jeweils einer Ecke
des beispielsweise quadratisch oder rechteckig ausge-
bildeten, scheibenförmigen Heizelements vorgesehen.
Somit ist auch hier ein ausreichender Halt des in das
Gehäuse eingesetzten Heizelements gewährleistet, wo-
bei die Federn etwaige über das Gehäuse übertragene
Stöße abfangen können.
[0032] Eine bevorzugte Ausführungsform sieht vor,
dass die Federn gegenüber einer Verschiebung in
Längsrichtung im Gehäuse durch mindestens ein, in das
Gehäuse einsetzbares Zwischenstück gehalten sind.
Das heißt, die Federn sind in oder an dem Zwischenstück
gelagert, so dass das Heizelement ebenfalls federnd ge-
lagert ist. Das Zwischenstück ist dabei wiederum gegen
das Gehäuse und/oder gegen weitere Heizlüfterbauteile
abgestützt. Vorteilhafterweise ist das Heizelement über
die Federn in Sandwich-Bauweise zwischen zwei Zwi-
schenstücken gelagert, wobei sich beide Zwischenstük-
ke wiederum gegen das Gehäuse und/oder gegen wei-
tere Heizlüfterbauteile abstützen. Das Zwischenstück
oder die Zwischenstücke weisen vorteilhafterweise her-
vorstehende Elemente zum Halten der Federn auf, wobei
die hervorstehenden Elemente integral mit dem Zwi-
schenstück und/oder als an das Zwischenstück anbring-
bare, separate Elemente ausgebildet sind.
[0033] Für eine kostengünstige und bauteilreduzierte
Ausgestaltung eines mit einem federnd gelagerten Hei-
zelement ausgebildeten Heizlüfters kann bei Verwen-
dung zweier Zwischenstücke das eine Zwischenstück
gleichzeitig als Berührungsschutzgitter, das andere als
Luftleiteinheit ausgebildet sein. Das von außen sichtbare
Berührungsschutzgitter zum Schutz vor einem Eingriff in

den Heizlüfter weist dann auf einer unteren Seite bezo-
gen auf die Längsrichtung des Gehäuses die hervorste-
henden Elemente, z. B. Zapfen auf, die gegen die Federn
an einer Oberseite des Heizelements drücken. Die auf
einer Unterseite des Heizelements ausgebildeten Fe-
dern liegen dann beispielsweise auf einer oberen Seite
der Luftleiteinheit, bezogen auf die Längsrichtung des
Gehäuses, bzw. auf explizit dafür vorgesehene Aufnah-
meflächen auf, bzw. werden durch weitere an der Luft-
leiteinheit ausgebildete Zapfen geklemmt.
[0034] Die Luftleiteinheit dient einer angemessenen
Luftführung bzw. Luftverwirbelung in dem Heizlüfter. Da-
mit ist gewährleistet, dass die von einem Gebläse ange-
saugte Luft in zweckmäßiger Weise durch den Lüfter ge-
leitet wird.
[0035] Wie oben beschrieben, weist das Heizelement
sowohl auf seiner Unterseite als auch auf seiner Ober-
seite Federn auf. In einer vorteilhaften Ausführungsform
sind die Federn z. B. als Scheibenelemente ausgebildet,
so dass sich ein Teil der Scheiben über die Oberseite
und ein anderer Teil der Scheiben über die Unterseite
des Heizelements hinaus erstrecken. Das heißt, an einer
jeweiligen Lagerstelle ist jeweils nur eine Feder vorge-
sehen, die sich sowohl über die Oberseite als auch über
die Unterseite in Bezug auf die Längsrichtung des Ge-
häuses erstreckt. Die Scheibenelemente sind demge-
mäß z. B. über ihre jeweiligen Mittelpunkte an dem Hei-
zelement über die Aufnahmeelemente befestigt. Alter-
nativ ist es möglich, die Federn als halbkugelförmige Ele-
mente auszubilden, wobei die Halbkugelgrundflächen je-
weils dem Heizelement zugewandt sind.
[0036] Des Weiteren ist als eine der bevorzugten Aus-
führungsformen vorgesehen, dass die Luftleiteinheit zum
Halten des Gebläses gegenüber einer Verschiebung in
Längsrichtung im Gehäuse ausgebildet ist. Dazu ist die
Luftleiteinheit für eine ortsfeste Platzierung innerhalb des
Lüfters z. B. in den Gehäusewandungen verrastet und
weist eine federnde Einrichtung zur Verspannung des
Gebläses in dem Gehäuse auf. Ein etwaiges, durch den
Einbau bedingtes Spiel des Gebläses im Gehäuse kann
aufgrund der federnden Einrichtung an der Luftleiteinheit
ausgeglichen werden, so dass der Heizlüfter keine klap-
pernden Bauteile aufweist.
[0037] Vorzugsweise ist die Luftleiteinheit aus Kunst-
stoff ausgebildet, da Kunststoff ein äußerst stabiles und
zugleich leichtes Material ist. Ist die federnde Einrichtung
einstückig an die Luftleiteinheit angeformt, so ist auch
dieses vorzugsweise aus Kunststoff ausgebildet. Eine
als separates Element vorgesehene federnde Einrich-
tung kann z. B. auch als mindestens eine metallene
Schraubenfeder oder dergleichen federndes Element
ausgebildet sein. Auch eignet sich eine Tellerfeder oder
ein Tellerfederpaket für die spielfreie Lagerung des Ge-
bläses.
[0038] Eine erfindungsgemäße Lösung sieht vor, dass
mindestens eine Gehäusewandung des Heizlüfterge-
häuses an einer Außenseite mindestens eine Befesti-
gungseinrichtung zur Aufnahme einer Adapterplatte auf-
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weist, wobei die Adapterplatte mindestens ein Befesti-
gungselement zur Befestigung des Heizlüfters an einer
dafür vorgesehenen Stelle aufweist. Die Befestigungs-
einrichtungen können z. B. als Rasthaken an der Gehäu-
sewandung ausgebildet sein, über die die jeweilige Ad-
apterplatte einhängbar ist. Sind verschiedene Adapter-
platten mit verschiedenen Befestigungselementen vor-
gesehen, so kann je nach Bedarf das geeignete Befesti-
gungselement ausgewählt und über die Adapterplatte an
dem Gehäuse des Heizlüfters angebracht werden. Die
Adapterplatten sind demgemäß unabhängig von deren
Befestigungselementen derart ausgebildet, dass jede
beliebige Adapterplatte an dem Gehäuse befestigt wer-
den kann.
[0039] Die Befestigungselemente können z. B. als
Clip-Befestigung mittels eines elastischen und/oder
klappbaren Federbügels vorgesehen sein, wobei der
Heizlüfter dann vorzugsweise an einer Schiene, z. B. in
einem Schaltschrank, befestigbar ist. Die Befestigungs-
elemente können auch mindestens ein Langloch aufwei-
sen, so dass der Heizlüfter unter Ausbildung einer
Schraubbefestigung an der dafür vorgesehenen Stelle
befestigbar ist.
[0040] Eine erfindungsgemäße Lösung sieht vor, dass
die Federn der Halterung aus Kunststoff ausgebildet
sind, z. B. aus einem Elastomer, wie Gummi oder Silikon.
Diese Materialien erlauben eine ausreichende federnde
Wirkung und sind zudem leicht und preisgünstig.
[0041] Vorzugsweise ist das Aufnahmeelement oder
sind die Aufnahmeelemente aus Kunststoff ausgebildet.
Kunststoffe sind äußerst stabile und bruchfeste Werk-
stoffe bei gleichzeitig geringer Masse. Insofern können
Aufnahmeelemente aus Kunststoff einen sicheren Halt
des Heizelements gewährleisten und unproblematisch
federnd gelagert werden.
[0042] Im Übrigen ist auch das Gehäuse des Heizlüf-
ters vorzugsweise aus Kunststoff ausgebildet. Damit
sind Stabilität und eine geringe Masse des Heizlüfters
gewährleistet.
[0043] PTC-Heizelemente werden z. B. aus Bariumti-
tanat als Grundmaterial unter Zusatz weiterer Metalloxi-
de hergestellt. Wie bereits oben beschrieben, ist das Hei-
zelement bei dem erfindungsgemäßen Heizlüfter vor-
zugsweise als Gitter oder Wabenkörper ausgebildet und
weist daher eine äußerst filigrane Struktur auf. Die Git-
terstruktur ermöglicht eine ausreichend hohe Luftdurch-
strömung des Heizlüfters bei geringem Strömungswider-
stand. Insofern ist gerade bei einem derart ausgebildeten
Heizelement die erfindungsgemäße Lagerung von Vor-
teil, um insbesondere bei unsachgemäßer Behandlung
des Heizlüfters eine Beeinträchtigung der Funktionsfä-
higkeit des Heizelements zu vermeiden.
[0044] Das PTC-Heizelement ist durch eine sprung-
hafte Erhöhung des Widerstandes in einem sehr be-
grenzten Temperaturbereich gekennzeichnet. Damit
eignet sich das PTC-Heizelement als selbstregelndes
Heizelement, so dass eine Überhitzung, z. B. gerade in-
nerhalb des Schaltschrankes, vermeidbar ist. Gerade mit

einem PTC-Element lässt sich die empfindliche Elektro-
nik auf einfache Weise präzise temperieren.
[0045] In einer bevorzugten Ausführungsform des
oben bereits beschriebenen Baukastens ist das Befesti-
gungselement auf der entsprechenden Adapterplatte als
elastischer und/ der klappbarer Federbügel zur Ausbil-
dung einer Clipbefestigung und/oder als mindestens ein
Langloch zur Ausbildung mindestens einer Schraubver-
bindung mit einer gewünschten Platzierungsstelle für
den Heizlüfter vorgesehen. Eine über den Federbügel
realisierbare Clipbefestigung ermöglicht einen schnellen
Ortswechsel des Heizlüfters, während eine Schraubver-
bindung eine besonders stabile Befestigung gewährlei-
stet.
[0046] Die Clipbefestigung wird im Falle eines elasti-
schen Bügels, also eines Federbügels, vorzugsweise
durch Verklemmung bzw. Verformung eines z. B. Ω-för-
migen Bereichs des Bügels bewerkstelligt. Dazu ist der
Federbügel vorzugsweise aus einem Federstahl ausge-
bildet.
[0047] Eine weitere bevorzugte Ausführungsform für
den Baukasten sieht vor, dass die Einrichtungen zum
Befestigen wahlweise einer der Adapterplatten an dem
Heizlüftergehäuse mindestens einen Rasthaken an dem
Gehäuse des Heizlüfters und mindestens eine Ausneh-
mung und/oder einen Vorsprung oder dergleichen Ele-
ment an den Adapterplatten als Gegenstück zu dem min-
destens einen Rasthaken umfassen. Damit ist je nach
Bedarf die Adapterplatte mit dem gewünschten Befesti-
gungselement an dem Heizlüfter anbringbar. Alternativ
ist es möglich, die Adapterplatten an dem Gehäuse zu
verschrauben.
[0048] Weitere Ausführungsformen der Erfindung er-
geben sich aus den Unteransprüchen.
[0049] Nachfolgend wird die Erfindung anhand von
Ausführungsbeispielen beschrieben, die anhand der Ab-
bildungen näher erläutert werden. Hierbei zeigen

- Fig. 1 einen perspektivisch dargestellten Heizlüf-
ter in einer ersten bevorzugten Ausführungs-
form mit teilweiser Sicht auf eine Halterung
zum Lagern eines Heizelements;

- Fig. 2 eine perspektivisch dargestellte Innenan-
sicht eines Heizlüftergehäuses gemäß dem
Heizlüfter der ersten Ausführungsform;

- Fig. 3 das Heizlüftergehäuse gemäß dem Heizlüf-
ter der ersten Ausführungsform in einer
Schnittansicht, entsprechend einer Schnit-
tebene III-III aus Fig. 2;

- Fig. 4 - das Heizlüftergehäuse gemäß dem Heizlüf-
ter der ersten Ausführungsform in einer
Schnittansicht, entsprechend einer Schnit-
tebene IV-IV aus Fig. 2;

- Fig. 5 die Halterung in einer geschnittenen Seiten-

7 8 



EP 1 825 199 B1

6

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

ansicht gemäß der Schnittlinie V-V aus Fig.
7;

- Fig. 6 die Halterung in einer geschnittenen Seiten-
ansicht gemäß der Schnittlinie VI-VI aus Fig.
7;

- Fig. 7 die Halterung in einer Draufsicht;

- Fig. 8 eine im Schnitt dargestellte Seitenansicht ei-
nes Heizlüfters in einer zweiten bevorzugten
Ausführungsform mit Sicht auf eine Halte-
rung zum Lagern eines Heizelements;

- Fig. 9 eine im Schnitt dargestellte Draufsicht des
Heizlüfters gemäß der zweiten Ausfüh-
rungsform;

- Fig. 10 ein Berührungsschutzgitter für den Heizlüf-
ter gemäß der zweiten Ausführungsform in
einer Seitenansicht;

- Fig. 11 das Berührungsschutzgitter für den Heizlüf-
ter gemäß der zweiten Ausführungsform in
einer Draufsicht;

- Fig. 12 eine mit einem Befestigungselement ausge-
bildete Adapterplatte zum Anbringen an den
Heizlüfter in einer ersten bevorzugten Aus-
führungsform, in einer Vorderansicht;

- Fig. 13 die Adapterplatte in einer Seitenansicht;

- Fig. 14 eine mit einem Befestigungselement ausge-
bildete Adapterplatte zum Anbringen an den
Heizlüfter in einer zweiten bevorzugten Aus-
führungsform, in einer Vorderansicht;

- Fig. 15 die Adapterplatte in einer Seitenansicht.

[0050] In der nachfolgenden Beschreibung werden für
gleiche und gleich wirkende Teile dieselben Bezugszif-
fern verwendet.
[0051] Fig. 1 zeigt einen perspektivisch dargestellten
Heizlüfter 10 in einer ersten bevorzugten Ausführungs-
form, wobei eine Halterung 60 zum Lagern eines Heiz-
elements (nicht dargestellt) zumindest teilweise sichtbar
ist: Der Heizlüfter 10 weist in diesem Ausführungsbei-
spiel ein im Wesentlichen quaderförmiges, z. B. aus
Kunststoff ausgebildetes Gehäuse 11 auf, wobei an einer
Seitenwand des Gehäuses 11 eine Anschlussklemmlei-
ste 16 für eine Stromversorgung sowohl für einen in dem
Gehäuse 11 unterbringbaren Lüfter bzw. ein Gebläse
(nicht gezeigt), als auch für das, ebenfalls in das Gehäu-
se 11 einbaubare Heizelement vorgesehen ist. Eine Ab-
deckung der Leiste 16 ist beispielsweise aus Kunststoff
ausgebildet. Eine weitere Seitenwand weist eine Befe-
stigungseinrichtung 17 auf, um den Heizlüfter 10 an einer

dafür vorgesehenen Stelle, z. B. in einem Schaltschrank,
zu befestigen. Die Befestigungseinrichtung 17 ist in die-
sem Falle derart ausgelegt, dass beispielsweise ein ela-
stischer Metallbügel (nicht gezeigt) an die Einrichtung 17
anbringbar ist, um über diesen eine Clipbefestigung an
der gewünschten Stelle zu ermöglichen. Der beispiels-
weise einen Ω-förmigen Bereich aufweisende Bügel
kann durch eine elastische Verformung an entsprechen-
der Stelle im Schaltschrank verklemmt werden. Über die
Befestigungseinrichtung 17 ist jedoch auch eine Adap-
terplatte (nicht gezeigt) montierbar, wobei diese Platte
dann ein entsprechendes Befestigungselement auf-
weist, um den Lüfter an der dafür vorgesehenen Stelle,
z. B. innerhalb des Schaltschrankes zu befestigen. Es
ist vorgesehen ist, je nach Bedarfsfall, unterschiedliche
Befestigungselemente über verschiedene Platten an
dem Gehäuse des Heizlüfters befestigen zu können. In-
sofern sind die Platten derart ausgebildet, dass sie sich
unproblematisch auswechseln lassen. Eine nähere Aus-
führung der verschiedenen Befestigungselemente folgt
in der nachfolgenden Beschreibung.
[0052] An einer Oberseite 13 des Heizlüfters 10 bezo-
gen auf eine Längsrichtung L des Gehäuses ist ein obe-
res Berührungsschutzgitter 19 vorgesehen, um den Ein-
griff von außen in den Lüfter 10 zu verhindern. Durch das
Berührungsschutzgitter 19 hindurch ist die Halterung 60
für das Heizelement sichtbar. Die Oberseite ist in Bezug
zu der Längsrichtung L des Gehäuses 11 definiert, wobei
die Längsrichtung L des Gehäuses einer Luftströmungs-
richtung Pe bzw. Pa (vgl. Fig. 8) durch den Heizlüfter 10
entspricht.
[0053] Mit Fig. 2 ist eine perspektivische Innenansicht
des Heizlüftergehäuses 11 gemäß dem Heizlüfter 10 der
ersten Ausführungsform mit der erfindungsgemäßen
Halterung 60, jedoch ohne dem oberen Berührungs-
schutzgitter dargestellt. Lediglich ein unteres Berüh-
rungsschutzgitter 18 schließt das Gehäuse 11 auf einer
Unterseite 12, bezogen auf die Längsrichtung L des Ge-
häuses 11, ab, wobei das untere Berührungsschutzgitter
18 vorzugsweise einstückig mit dem Gehäuse 11 aus-
gebildet ist. Die perspektivische Ansicht zeigt die Halte-
rung 60 zum Halten des Heizelements (nicht gezeigt),
wobei diese ein Aufnahmeelement 61 mit einem Rahmen
64 und Krallen 65 umfasst, wobei die Krallen 65 derart
ausgebildet sind, dass das Heizelement in diese einrast-
bar und so mit dem Rahmen 64 und damit mit dem Auf-
nahmeelement 61 fest verbindbar ist.
[0054] Damit das Heizelement eingesetzt werden
kann, sind die Krallen 65 vorzugsweise elastisch verbieg-
bar und umschließen das Heizelement, indem sie nach
dem Einsetzen des Heizelements wieder ihre ursprüng-
liche Form einnehmen. Damit ist das Heizelement sicher
in der Halterung 60 befestigt. Die Krallen 65 sind durch
den Rahmen 64 einstückig miteinander verbunden. Vor-
zugsweise verläuft der Rahmen 64 entlang von Gehäu-
sewandungen des Gehäuses 11, so dass das Heizele-
ment möglichst großflächig innerhalb des Gehäuses 11
ausgelegt werden kann. Der Rahmen 64 besteht dem-
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gemäß aus vier Rahmenseiten.
[0055] Alternativ ist es möglich, die Krallen als sepa-
rate Elemente auszubilden, so dass sich diese auf den
Rahmen beispielsweise aufstecken lassen. Damit sind
verschiedene Krallengrößen für unterschiedliche Bela-
stungsfälle und Ausführungsformen der Heizelemente
einsetzbar.
[0056] Wie aus Fig. 2 ersichtlich, weist das Aufnahme-
element 61 untere Krallenelemente 65a und obere Kral-
lenelemente 65b, bezogen auf die Längsrichtung L des
Gehäuses, auf. Die unteren Krallenelemente 65a sind
unmittelbar an dem Rahmen 64 angeformt, während die
oberen Krallenelemente 65b jeweils mittels eines an dem
Rahmen 64 angeordneten Abstandselements 66 von
dem Rahmen 64 beabstandet ausgebildet sind. Damit
ist das Heizelement sicher zwischen den unteren Kral-
lenelementen 65a und den oberen Krallenelementen 65b
verspannbar, wobei insbesondere eine Verschiebung
des Heizelements in Längsrichtung, aber auch eine Ver-
schiebung quer zur Längsrichtung innerhalb des Gehäu-
ses 11 vermeidbar ist.
[0057] Sind die Krallen bzw. Krallenelemente und/oder
auch die Abstandselemente in der alternativen Ausfüh-
rungsform als separate Elemente an dem Rahmen an-
bringbar, so können mit Hilfe unterschiedlich langer Ab-
standselemente verschiedene Heizelementdicken in das
Aufnahmeelement aufgenommen werden. Ein einmal in
dem Gehäuse montierter Rahmen ist somit für verschie-
dene Heizelemente verwendbar.
[0058] Die Krallenelemente 65a, 65b sind gemäß Fig.
2 alternierend an dem Rahmen 64 angeordnet. So steht
jeweils zwei unteren Krallenelementen 65a ein oberes
Krallenelement 65b an jeder Rahmenseite gegenüber.
Damit ist auf einfache Weise ein stabiler Halt des Heiz-
elements gewährleistet.
[0059] Alternativ können für jede Rahmenseite unmit-
telbar gegenüberliegende Krallenelemente vorgesehen
sein, d. h., ein unteres Krallenelement liegt einem oberen
Krallenelement gegenüber. Für eine sichere Befestigung
des Heizelements sind dann für jede Rahmenseite min-
destens zwei sich gegenüberliegende Krallenpaare vor-
zusehen.
[0060] Wie aus Fig. 2 ersichtlich, weisen die Krallen
Auflageflächen bzw. Kontaktflächen 67a, 67b auf, so
dass das Heizelement auf den unteren Krallenelementen
65a aufliegt und sich gegen die oberen Krallenelemente
65b über deren Kontaktflächen 67b abstützt.
[0061] Die Auflageflächen 67a der unteren Krallenele-
mente 65a sind gem. Fig. 2 integral mit Federelementen
62 zur federnden Befestigung des Aufnahmeelements
61 an dem Gehäuse 11 ausgebildet, wobei jeweils zwei
Federelemente 62 an zwei sich gegenüberliegenden
Rahmenseiten ausgebildet sind. Damit ist eine optimal
federnde Lagerung des Aufnahmeelements 61 bei
gleichzeitig sicherer Befestigung an dem Gehäuse 11
gewährleistet. Die beiden anderen sich gegenüberlie-
genden, ohne Federelemente ausgebildeten Rahmen-
seiten weisen ausschließlich Krallenelemente 65a, 65b

auf, wobei die unteren Krallenelemente 65a als Auflage-
flächen 67a für das Heizelement ausgebildet sind.
[0062] Aufgrund der besonderen Ausgestaltung der
Federelemente 62 ist der Rahmen 64 von dem Gehäuse
11 beabstandet angeordnet und diesem gegenüber fe-
dernd gelagert. Die Federelemente 62 stellen also in die-
ser Ausführungsform die Verbindung des Aufnahme-
elements 61 mit dem Gehäuse 11 her. Demgemäß lässt
sich das Aufnahmeelement 61 relativ zum Gehäuse 11
bewegen, so dass das Aufnahmeelement 61 äußere Ein-
wirkungen, z. B. Stoßkräfte, abfangen kann. Damit ist
das in dem Aufnahmeelement 61 gelagerte Heizelement
vor den äußeren Einwirkungen geschützt.
[0063] Die Federelemente 62 sind integral mit dem
Rahmen 64 ausgebildet, erstrecken sich von dem Rah-
men 64 ausgehend bogenförmig abwärts und sind
schließlich mit dem Gehäuse 11 verbunden. Dazu weist
das Gehäuse 11 z. B. Ausnehmungen auf, in die die Fe-
derelemente 62 einschnappen können. Auf diese Weise
lässt sich die gesamte Halterung 60 einfach aus dem
Gehäuse 11 entfernen oder einsetzen. Das Einsetzen
des Heizelements in die Halterung 60 kann beispielswei-
se außerhalb des Gehäuses 11 erfolgen, so dass diese
dann zusammen mit dem Heizelement in das Gehäuse
11 einsetzbar ist. Auch kann auf diese Weise die Halte-
rung 60 komplett ausgetauscht werden.
[0064] Sind die Federelemente als an den Rahmen
anbringbare, separate Elemente ausgebildet, sind je
nach Belastungsfall verschiedene Federarten einsetzbar
und auch austauschbar.
[0065] Im Übrigen können auch mehrere Heizelemen-
te mittels mehrerer Halterungen im Heizlüfter angeordnet
werden.
[0066] Fig. 3 zeigt das Heizlüftergehäuse 11 gemäß
dem Heizlüfter der ersten Ausführungsform mit der Hal-
terung 60 in einer Schnittansicht, entsprechend einer
Schnittebene III-III aus Fig. 2. Eine weitere Schnittansicht
gemäß der Schnittebene IV-IV aus Fig. 2 ist in Fig. 4
dargestellt. Fig. 3 und Fig. 4 verdeutlichen die Beabstan-
dung des Aufnahmeelements 61 von den Gehäusewan-
dungen. Die besondere bogenförmige Gestaltung der
Federelemente 62 ist insbesondere Fig. 4 zu entnehmen.
Aufgrund der Bogenform lässt sich auf einfache Weise
eine ausreichend federnde Wirkung der Federelemente
auf das Aufnahmeelement 61 erreichen und gleichzeitig
die oben beschriebene Beabstandung realisieren.
[0067] Die Fig. 5, 6 und 7 zeigen allein die Halterung
60 in zwei verschiedenen geschnittenen Vorderansich-
ten und in einer Draufsicht. Fig. 5 zeigt den Schnitt ent-
lang der Schnittlinie V-V aus Fig. 7, Fig. 6 stellt den
Schnitt entlang der Schnittlinie VI-VI, ebenfalls aus Fig.
7 dar. Insbesondere aus Fig. 7 ist ersichtlich, dass sich
die Federelemente 62 auf beiden Seiten des Rahmens
64 in Erstreckungsebenen des Rahmens 64 erstrecken.
Damit kann die Beabstandung des Aufnahmeelements
61 von dem Gehäuse 11 erreicht werden.
[0068] Fig. 8 zeigt eine im Schnitt dargestellte Seiten-
ansicht eines Heizlüfters 10 in einer zweiten bevorzugten
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Ausführungsform mit Sicht auf eine Halterung 60 zum
Lagern eines Heizelements 30. Ein Gehäuse 11 ent-
spricht im Wesentlichen dem Gehäuse gemäß der ersten
Ausführungsform, deshalb sei diesbezüglich auf obige
Beschreibung verwiesen.
[0069] Das Heizelement 30 ist hier als PTC-Element
vorgesehen und als filigraner, gitterförmiger Wabenkör-
per ausgebildet, der aufgrund seiner Gitterstruktur eine
ausreichend hohe Luftdurchströmung durch den Heizlüf-
ter ermöglicht.
[0070] In Fig. 8 ist der Schichtaufbau des Heizlüfters
10 dargestellt. Ein Gebläse 40, eine Luftleiteinheit 50,
das federnd gelagerte Heizelement 30 und ein oberes
Berührungsschutzgitter 19 sind in dem Gehäuse 11 über-
einander gelagert. Ein unteres Berührungsschutzgitter
(nicht sichtbar) ist vorzugsweise einstückig mit dem Ge-
häuse 11 ausgebildet. Unmittelbar an das untere Berüh-
rungsschutzgitter aufliegend ist das Gebläse 40 in dem
Gehäuse 11 gelagert. Aufgesetzt auf das Gebläse 40, z.
B. einen Axiallüfter, ist die Luftleiteinheit 50 angeordnet.
Diese ist mittels Zapfenelementen 51 in dem Gehäuse
11 verankert, so dass eine Verschiebung der Luftleitein-
heit in Längsrichtung L, aber auch deren Querverschie-
bung in dem Gehäuse 11 vermeidbar ist. Die Luftleitein-
heit 50 weist an einer unteren Seite 53, bezogen auf die
Längsrichtung L des Gehäuses, eine federnde Einrich-
tung 55 auf, die auf das Gebläse 40 drückt und dieses
somit spielfrei in dem Gehäuse 11 platziert. Außerdem
sind an der Luftleiteinheit 50 auf einer oberen Seite 54,
bezogen auf die Längsrichtung L des Gehäuses, hervor-
stehende Elemente bzw. Aufnahmeflächen 52 vorgese-
hen, um das federnd gelagerte Heizelement 30 über die-
se aufzunehmen. Das Heizelement 30 ist in diesem Aus-
führungsbeispiel in einer Halterung 60 gelagert, die eine
Vielzahl von separaten Aufnahmeelementen 61 umfasst.
Die Aufnahmeelemente 61 sind unmittelbar am Heizele-
ment 30 befestigt und werden über Federn 63 am Ge-
häuse 11 und/oder an weiteren Bauteilen des Heizlüfters
abgestützt. Das so mit der Halterung 60 ausgestattete
Heizelement 30 liegt, wie bereits oben erwähnt, auf den
hervorstehenden Elementen 52 der Luftleiteinheit 50
über die sich auf einer Unterseite 31 des Heizelements
30 erstreckenden Federn 63 auf. Gleichzeitig liegt das
obere Berührungsschutzgitter 19 über an einer unteren
Seite des Gitters 19 hervorstehende Elemente bzw. Zap-
fen 20 wiederum auf den auf einer Oberseite 32 des Hei-
zelements 30 sich erstreckenden Federn 63 auf. Damit
ist das Heizelement 30 zwischen die Luftleiteinheit 50
und das Berührungsschutzgitter 19 geklemmt, wobei der
unmittelbare Kontakt zwischen den Federn 63 und der
Luftleiteinheit 50 bzw. dem Berührungsschutzgitter 19
über die integral mit diesen ausgebildeten hervorstehen-
den Elementen 20, 52 erzielbar ist. Ober- und Untersei-
ten sind jeweils in Bezug auf die Längsrichtung L des
Gehäuses definiert.
[0071] Das PTC-Element 30 ist aufgrund der mit den
Federn 63 ausgebildeten Aufnahmeelemente 61 von
dem Gehäuse 11 beabstandet und diesem gegenüber

federnd gelagert. Da das Heizelement 30 in dieser Aus-
führungsform im Wesentlichen als quadratisch ausgebil-
dete Scheibe vorgesehen ist, ist jeweils ein Aufnahme-
element 61 mit entsprechender Feder 63 an jeweils einer
Ecke des Heizelements 30 angebracht. Dies gewährlei-
stet einen ausreichend sicheren Halt des Heizelements
30 bei gleichzeitig federnder Lagerung. Die federnde La-
gerung ermöglicht auch hier den Ausgleich von von dem
Gehäuse 11 übertragenen äußeren Einwirkungen, z. B.
von Stößen, auf das Heizelement 30, da die Federn 63
etwaige über das Gehäuse 11 übertragene Stöße abfan-
gen können. Die hervorstehenden Elemente 52, 20 an
der Luftleiteinheit 50 und an dem oberen Berührungs-
schutzgitter 19 sind vorzugsweise integral mit diesen
und/oder als an diese anbringbare, separate Elemente
ausgebildet.
[0072] Grundsätzlich ist es möglich, an dem oberen
Berührungsschutzgitter 19 und/oder an der Luftleitein-
heit 50 nur jeweils ein hervorstehendes Element 20, 52
auszubilden. Das Gitter bzw. die Luftleiteinheit wären
dann mit einem aufgesetzten oder aufsetzbaren Rahmen
als hervorstehendes Element ausgebildet, wobei das
Heizelement dann über die Rahmen eingeklemmt wäre.
Die Rahmen können sowohl als separate Elemente vor-
gesehen werden oder aber sie sind integral mit dem Git-
ter bzw. der Luftleiteinheit ausgebildet.
[0073] Zur Klemmung des gelagerten Heizelements ist
es alternativ möglich, zusätzliche Zwischenstücke an
Stelle der Luftleiteinheit und/oder des oberen Berüh-
rungsschutzgitters zu verwenden. Die Zwischenstücke
sind dann vollständig innerhalb des Gehäuses gelagert
und stützen sich selbst wiederum gegen das Gehäuse
bzw. gegen andere Bauteile des Heizlüfters ab.
[0074] In der Ausführungsform gem. Fig. 8 sind die
Federn 63 als Scheibenelemente oder als halbkugelför-
mige Elemente ausgebildet, die sich sowohl über die Un-
terseite 31, als auch über die Oberseite 32 des Heizele-
ments 30 hervor erstrecken. Die Scheibenelemente sind
demgemäß über ihre jeweiligen Mittelpunkte an den Auf-
nahmeelementen 61 und damit an dem Heizelement 30
befestigt. Damit dienen sie beidseitig als Auflager. Alter-
nativ ist es möglich, dass das Heizelement sowohl auf
seiner Unterseite als auch auf seiner Oberseite Aufnah-
meelemente und Federn aufweist.
[0075] Fig. 9 zeigt eine im Schnitt dargestellte Drauf-
sicht des Heizlüfter 10 gemäß der zweiten Ausführungs-
form mit der Halterung 60. Das obere Berührungsschutz-
gitter ist dabei entfernt, so dass das Heizelement 30 sicht-
bar ist. Das Heizelement ist hier als PTC-Element aus-
gebildet und weist eine gitterförmige Struktur auf. Auf-
grund dieser Ausgestaltung als Wabenkörper wird eine
ausreichende Luftdurchströmung durch den Heizlüfter
ermöglicht, wobei der Wabenkörper einen geringen Strö-
mungswiderstand aufweist. Die Halterung 60 an den vier
Ecken des scheibenförmigen Heizelements 30 umfasst
die Aufnahmeelemente 61 und die an diese angebrach-
ten Federn 63, wobei die Federn im Schnitt dargestellt
sind. Jedes Aufnahmeelement 61 weist an einem Ende
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z. B. eine Art schnabelförmige Öffnung auf, um das Hei-
zelement 30 darin zu lagern. An einem anderen Ende ist
an dem Aufnahmeelement 61 z. B. ein stecknadelkopf-
förmiger Zapfen oder dergleichen Einrichtung vorgese-
hen. Die scheibenförmigen, im Schnitt dargestellten Fe-
dern 63 weisen in ihrem jeweiligen Mittelpunkt ein Loch
auf, so dass die Federn unproblematisch auf die jewei-
ligen Aufnahmeelemente 61 über den stecknadelförmi-
gen Zapfen aufsteckbar sind. Ein kopfförmiges Ende des
Zapfens verhindert ein Herausgleiten der jeweiligen Fe-
dern 63 aus dem entsprechenden Aufnahmeelement 61.
[0076] Das Gebläse 40 saugt z. B. an der Unterseite
12 des Heizlüfters 10 über eine Lufteintrittsöffnung 14
Luft in Pfeilrichtung Pe an. Die Luftleiteinheit 50 dient
einer angemessenen Luftführung bzw. Luftverwirbelung
in dem Heizlüfter 10. Damit ist gewährleistet, dass die
von dem Gebläse 40 angesaugte Luft in zweckmäßiger
Weise durch den Lüfter 10 geleitet wird. Über das Heiz-
element 30 erfolgt eine Erwärmung der eingesaugten
Luft, so dass diese in erwärmtem Zustand über eine Luft-
austrittsöffnung 15 in die Umgebung in Pfeilrichtung Pa
ausgegeben wird. Grundsätzlich ließe sich die Luftströ-
mungsrichtung auch entgegengesetzt vorsehen.
[0077] Die Fig. 10 und 11 zeigen das obere Berüh-
rungsschutzgitter 19 für den Heizlüfter 10 gemäß der
zweiten Ausführungsform. Fig. 10 stellt eine Seitenan-
sicht dar, Fig. 11 zeigt das Gitter 19 in einer Draufsicht.
Insbesondere Fig. 10 verdeutlicht die hervorstehenden
Elemente 20, die in dieser Ausführungsform an der un-
teren Seite des Gitters einstückig an dieses angeformt
sind. Über die Zapfen 20 liegt das Gitter 19 an den Federn
63 der Halterung 60 für das Heizelement 30 auf. Gleich-
zeitig schützt das Gitter 19 vor dem Eingriff in das Innere
des Heizlüfters 10.
[0078] Es sei darauf hingewiesen, dass die soeben be-
schriebenen Ausführungsformen nicht nur für sich alleine
einsetzbar sind. Vielmehr lassen sich die Ausführungs-
formen auch kumulativ anwenden, d. h. dass beispiels-
weise ein mit dem federnden Rahmen ausgebildetes
Heizlüftergehäuse zur Aufnahme eines mit Aufnahme-
elementen und Federn versehenen Heizelementes aus-
gebildet sein kann. Damit lassen sich erste Stöße bereits
durch die federnde Lagerung des Rahmens abbildern.
Zusätzlichen Schutz bilden dann die unmittelbar an dem
Heizelement angeordneten Federn. Insbesondere für
sehr stark belastete Heizlüfter bietet sich eine derartige
Lösung an.
[0079] Wie insbesondere Fig. 9 zu entnehmen, weist
das Gehäuse in dieser Ausführungsform an einer Au-
ßenseite eine Befestigungseinrichtung 17 zur Aufnahme
einer Adapterplatte 70a, 70b auf, wie sie in den Fig. 12,
13, 14 und 15 gezeigt sind. Die Adapterplatten 70a, 70b
weisen jeweils ein Befestigungselement 71, 72 auf, so
dass der Heizlüfter 10 mittels dieses Befestigungsele-
ments 71, 72 an einer dafür vorgesehenen Stelle, bei-
spielsweise in einem Schaltschrank befestigbar ist. Die
Befestigungseinrichtung 17 an dem Gehäuse 11 des
Heizlüfters 10 ist hier als Rasthaken ausgebildet, über

die jeweils eine Adapterplatte 70a, 70b an der Gehäuse-
wand beispielsweise eingehängt werden kann. Dazu
weisen die Adapterplatten 70a, 70b jeweils ein entspre-
chendes Gegenstück, nämlich mindestens einen Vor-
sprung und/oder mindestens eine Ausnehmung auf. Al-
ternativ ist es möglich, die Adapterplatten 70a, 70b an
dem Gehäuse 11 zu verschrauben.
[0080] Fig. 12 stellt die mit einem elastischen Feder-
bügel 71 ausgebildete Adapterplatte 70a zum Anbringen
an das Heizlüftergehäuse 11 in einer Vorderansicht dar.
Fig. 13 zeigt die Adapterplatte 70a in einer Seitenansicht.
Eine weitere Adapterplatte 70b ist Fig. 14 zu entnehmen,
wobei hier ein zweites Befestigungselement, nämlich in
diesem Falle zwei Langlöcher 72, gezeigt ist. Fig. 15 zeigt
auch diese Adapterplatte 70b in einer Seitenansicht. Sind
verschiedene Adapterplatten mit verschiedenen Befesti-
gungselementen vorgesehen, so kann je nach Bedarf
das geeignete Befestigungselement ausgewählt und
über die jeweilige Adapterplatte an dem Gehäuse 11 des
Heizlüfters 10 befestigt werden.
[0081] Der Federbügel 71 ermöglicht eine Clip-Befe-
stigung des mit der Adapterplatte 70a versehenen Heiz-
lüfters 10 an der gewünschten Stelle, z. B. an einer dafür
ausgelegten Schiene in einem Schaltschrank. Mittels der
Langlöcher 72 kann der mit der Adapterplatte 70b vor-
gesehene Heizlüfter 10 an der entsprechenden Stelle
verschraubt werden.
[0082] Wie insbesondere aus Fig. 1 ersichtlich und
oben bereits beschrieben, ist hier die Befestigungsein-
richtung 17 derart an dem Gehäuse 11 ausgebildet, dass
sie gleichzeitig als Befestigungselement dient. Die Befe-
stigungseinrichtung 17 (hier nicht vollständig darge-
stellt), kann mit dem elastischen und/oder klappbaren
Federbügel 71 versehen werden, um den Heizlüfter 10
unmittelbar an der gewünschten Stelle zu platzieren. Ei-
ne zusätzliche Adapterplatte ist in diesem Falle nicht
mehr notwendig.
[0083] Vorzugsweise sind das Aufnahmeelement
bzw. die Aufnahmeelemente 61 der Halterungen 60 der
hier gezeigten Ausführungsformen aus Kunststoff aus-
gebildet. Kunststoffe sind äußerst stabile und bruchfeste
Werkstoffe bei gleichzeitig geringer Masse. Insofern kön-
nen Aufnahmeelemente 61 aus Kunststoff einen siche-
ren Halt des Heizelements 30 gewährleisten und unpro-
blematisch federnd gelagert werden.
[0084] Vorzugsweise sind die Federelemente 62 ge-
mäß der ersten Ausführungsform aus Kunststoff ausge-
bildet. Kunststoff ermöglicht eine stabile Ausgestaltung
federnder Bauteile bei gleichzeitig geringer Masse. Auch
die Federn 63 gemäß der zweiten bevorzugten Ausfüh-
rungsform sind beispielsweise aus Kunststoff ausgebil-
det, z. B. aus einem Elastomer, wie Gummi oder Silikon.
[0085] Die an dem Rahmen 64 angeformten Federele-
mente 62 sowie die federnde Einrichtung 55 der Luftleit-
einheit 50 sind vorzugsweise jeweils integral miteinander
ausgebildet, so dass die Federelemente 62 und der Rah-
men 64 bzw. die federnde Einrichtung 55 und die Luft-
leiteinheit 50 aus jeweils demselben Material hergestellt
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sind. Eine als separates Element vorgesehene federnde
Einrichtung kann z. B. auch als mindestens eine metal-
lische Schraubenfeder oder dergleichen federndes Ele-
ment ausgebildet sein. Auch eignet sich eine Tellerfeder
oder ein Tellerfederpaket für die spielfreie Lagerung des
Gebläses mittels der federnden Einrichtung.
[0086] An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass
alle oben beschriebenen Teile für sich alleine gesehen
und in jeder Kombination, insbesondere die in den Zeich-
nungen dargestellten Details, als erfindungswesentlich
beansprucht werden. Abänderungen hiervon sind dem
Fachmann geläufig.

Bezugszeichenliste

[0087]

10 Heizlüfter

11 Gehäuse

12 Unterseite

13 Oberseite

14 Lufteintrittsöffnung

15 Luftaustrittsöffnung

16 Anschlussklemmleiste

17 Befestigungseinrichtung

18 Unteres Berührungsschutzgitter

19 Oberes Berührungsschutzgitter

20 Hervorstehendes Element, Zapfen

30 Heizelement

31 Unterseite

32 Oberseite

40 Gebläse

50 Luftleiteinheit

51 Zapfenelement

52 Hervorstehendes Element, Aufnahmefläche

53 Untere Seite

54 Obere Seite

55 Federnde Einrichtung

60 Halterung

61 Aufnahmeelement

62 Federelement

63 Feder

64 Rahmen

65 Krallen

65a Unteres Krallenelement

65b Oberes Krallenelement

66 Abstandselement

67a Untere Auflage-, Kontaktfläche

67b Obere Auflage-, Kontaktfläche

70a Adapterplatte

70b Adapterplatte

71 Federbügel

72 Langloch

Pe Strömungsrichtung Lufteintritt

Pa Strömungsrichtung Luftaustritt

L Längsrichtung des Gehäuses

Patentansprüche

1. Heizlüfter, umfassend

- ein in einer Längsrichtung (L) von Luft durch-
strömbares Gehäuse (11),
- mindestens ein Heizelement (30), wobei das
Heizelement (30) als PTC-Element ausgebildet
ist,
- ein Gebläse (40) zum Fördern der Luft, wobei
das Gebläse getrennt vom PTC-Element am
Gehäuse gelagert ist

dadurch gekennzeichnet, dass
das Heizelement (30) mittels einer Halterung federe-
lastisch am Gehäuse (11) gelagert ist.

2. Heizlüfter nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Halterung (60) mindestens ein mit dem Heizele-
ment (30) im Wesentlichen fest verbundenes Auf-

17 18 



EP 1 825 199 B1

11

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

nahmeelement (61) umfasst, das gegenüber dem
Gehäuse (11) federnd gelagert ist.

3. Heizlüfter nach Anspruch 2,
dadurch gekennzeichnet, dass
das Aufnahmeelement (61) einen Rahmen (64) mit
Krallen (65) umfasst, die derart ausgebildet sind,
dass das Heizelement (30) in die Krallen (65) ein-
rastbar und so mit dem Rahmen (64) fest verbindbar
ist.

4. Heizlüfter nach Anspruch 3,
dadurch gekennzeichnet, dass
das Aufnahmeelement (61) untere Krallenelemente
(65a) und obere Krallenelemente (65b) aufweist, wo-
bei die unteren Krallenelemente (65a) unmittelbar
an dem Rahmen (64) ausgebildet sind und die obe-
ren Krallenelemente (65b) mittels mindestens einem
an dem Rahmen (64) angeordneten Abstandsele-
ment (66) von dem Rahmen (64) beabstandet aus-
gebildet sind.

5. Heizlüfter nach Anspruch 4,
dadurch gekennzeichnet, dass
die unteren Krallenelemente (65a) und die oberen
Krallenelemente (65b) jeweils alternierend an dem
Rahmen (64) angeordnet sind.

6. Heizlüfter nach einem der Ansprüche 3 bis 5,
dadurch gekennzeichnet, dass
der Rahmen (64) angeformte Federelemente (62)
zur federnden Befestigung am Gehäuse (11) auf-
weist.

7. Heizlüfter nach Anspruch 6,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Federelemente (62) integral mit dem Rahmen
(64) ausgebildet sind.

8. Heizlüfter nach Anspruch 6,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Federelemente (62) als an den Rahmen (64) an-
bringbare, separate Elemente ausgebildet sind.

9. Heizlüfter nach einem der Ansprüche 6 bis 8,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Federelemente (62) an Halteeinrichtungen des
Gehäuses (11) verriegelbar sind.

10. Heizlüfter nach einem der Ansprüche 6 bis 9,
dadurch gekennzeichnet, dass
der Rahmen (64) an nur zwei sich gegenüberliegen-
den Gehäusewandungen befestigt ist, wobei minde-
stens zwei Federelemente (62) für die Verbindung
des Rahmens (64) mit jeweils einer Gehäusewan-
dung vorgesehen sind.

11. Heizlüfter nach einem der Ansprüche 6 bis 10,

dadurch gekennzeichnet, dass
die Federelemente (62) aus Kunststoff ausgebildet
sind.

12. Heizlüfter nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Halterung (60) eine Vielzahl von separaten Auf-
nahmeelementen (61) umfasst,
die jeweils am Heizelement (30) befestigbar sind und
Federn (63) aufweisen, zur Abstützung am Gehäuse
(11).

13. Heizlüfter nach Anspruch 12,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Federn (63) gegenüber einer Verschiebung in
Längsrichtung (L) im Gehäuse (11) durch minde-
stens ein, in das Gehäuse (11) einsetzbares Zwi-
schenstück (19, 50) gehalten sind.

14. Heizlüfter nach Anspruch 13,
dadurch gekennzeichnet, dass
das Zwischenstück als Berührungsschutzgitter (19)
ausgebildet ist.

15. Heizlüfter nach Anspruch 13 oder 14,
dadurch gekennzeichnet, dass
das Zwischenstück als Luftleiteinheit (50) ausgebil-
det ist.

16. Heizlüfter nach einem der Ansprüche 13 bis 15,
dadurch gekennzeichnet, dass
das Zwischenstück (19, 50) hervorstehende Ele-
mente (20, 52) zum Halten der Federn (63) aufweist,
wobei die hervorstehenden Elemente (20, 52) inte-
gral mit dem Zwischenstück (19, 50) und/oder als an
das Zwischenstück (19, 50) anbringbare, separate
Elemente ausgebildet sind.

17. Heizlüfter nach Anspruch 15 oder 16,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Luftleiteinheit (50) zum Halten des Gebläses (40)
gegenüber der Verschiebung in Längsrichtung (L)
im Gehäuse (11) ausgebildet ist.

18. Heizlüfter nach einem der Ansprüche 15 bis 17,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Luftleiteinheit (50) eine federnde Einrichtung (55)
zur Verspannung des Gebläses (40) in dem Gehäu-
se (11) aufweist.

19. Heizlüfter nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che,
dadurch gekennzeichnet, dass
mindestens eine Gehäusewandung an einer Außen-
seite mindestens eine Befestigungseinrichtung (17)
zur Aufnahme einer Adapterplatte (70a, 70b) auf-
weist,
wobei die Adapterplatte (70a, 70b) mindestens ein
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Befestigungselement (71, 72) zur Befestigung des
Heizlüfters (10) an einer dafür vorgesehenen Stelle
aufweist.

20. Heizlüfter nach einem der Ansprüche 12 bis 19,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Federn (63) aus Kunststoff ausgebildet sind.

21. Heizlüfter nach Anspruch 20,
dadurch gekennzeichnet, dass
der Kunststoff für die Federn (63) ein Elastomer, z.
B. Gummi oder Silikon, ist.

22. Heizlüfter nach einem der Ansprüche 2 bis 21,
dadurch gekennzeichnet, dass
das Aufnahmeelement oder die Aufnahmeelemente
(61) aus Kunststoff ausgebildet sind.

23. Heizlüfter nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che,
dadurch gekennzeichnet, dass
das PTC-Element (30) als ein Wabenkörper ausge-
bildet ist.

24. Baukasten, umfassend
einen Heizlüfter (10) nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, wobei

- mindestens zwei, jeweils mindestens ein Be-
festigungselement (71, 72) zur Befestigung des
Heizlüfters (10) an einer dafür vorgesehenen
Stelle aufweisende Adapterplatten (70a, 70b)
und
- Einrichtungen zum Befestigen wahlweise einer
der Adapterplatten (70a, 70b) an einem Gehäu-
se (11) des Heizlüfters (10)

vorgesehen sind.

25. Baukasten nach Anspruch 24,
dadurch gekennzeichnet, dass
das Befestigungselement als elastischer und/oder
klappbarer Federbügel (71) zur Ausbildung einer
Clipbefestigung und/oder als mindestens ein
Langloch (72) zur Ausbildung mindestens einer
Schraubverbindung vorgesehen ist.

26. Baukasten nach Anspruch 24 oder 25,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Einrichtungen zum Befestigen der Adapterplat-
ten (70a, 70b) umfassen

- mindestens einen Rasthaken (17) an dem Ge-
häuse (11) des Heizlüfters (10) und
- mindestens eine Ausnehmungen und/oder ei-
nen Vorsprung an den Adapterplatten (70a,
70b) als Gegenstück zu dem mindestens einen
Rasthaken (17).

Claims

1. Fan heater, comprising

- a housing (11), through which air can flow in a
longitudinal direction (L),
- at least one heating element (30), the heating
element (30) being formed as a PTC element,
- a blower (40) for propelling the air, the blower
being mounted on the housing separately from
the PTC element,

characterized in that

- the heating element (30) is mounted resiliently
on the housing (11) by means of a holding fix-
ture.

2. Fan heater according to Claim 1, characterized in
that the holding fixture (60) comprises at least one
receiving element (61), which is connected substan-
tially fixedly to the heating element (30) and is mount-
ed resiliently with respect to the housing (11).

3. Fan heater according to Claim 2, characterized in
that the receiving element (61) comprises a frame
(64) with clips (65), which are formed in such a way
that the heating element (30) can be made to engage
in the clips (65) and can in this way be fixedly con-
nected to the frame (64).

4. Fan heater according to Claim 3, characterized in
that the receiving element (61) has lower clip ele-
ments (65a) and upper clip elements (65b), the lower
clip elements (65a) being formed directly on the
frame (64) and the upper clip elements (65b) being
formed at a distance from the frame (64) by means
of at least one spacing element (66) arranged on the
frame (64).

5. Fan heater according to Claim 4, characterized in
that the lower clip elements (65a) and the upper clip
elements (65b) are respectively arranged alternately
on the frame (64).

6. Fan heater according to one of Claims 3 to 5, char-
acterized in that the frame (64) has formed-on
spring elements (62) for fastening resiliently to the
housing (11).

7. Fan heater according to Claim 6, characterized in
that the spring elements (62) are formed integrally
with the frame (64).

8. Fan heater according to Claim 6, characterized in
that the spring elements (62) are formed as separate
elements that can be attached to the frame (64).
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9. Fan heater according to one of Claims 6 to 8, char-
acterized in that the spring elements (62) can be
locked at holding devices of the housing (11).

10. Fan heater according to one of Claims 6 to 9, char-
acterized in that the frame (64) is fastened on only
two opposing housing walls, at least two spring ele-
ments (62) being provided for the connection of the
frame (64) to a respective housing wall.

11. Fan heater according to one of Claims 6 to 10, char-
acterized in that the spring elements (62) are made
of plastic.

12. Fan heater according to Claim 1 or 2, characterized
in that the holding fixture (60) comprises a multiplic-
ity of separate receiving elements (61), which can
respectively be fastened to the heating element (30)
and have springs (63), for providing support on the
housing (11).

13. Fan heater according to Claim 12, characterized in
that the springs (63) are held, to prevent them from
being displaced in the longitudinal direction (L) in the
housing (11), by at least one intermediate piece (19,
50) that can be inserted into the housing (11).

14. Fan heater according to Claim 13, characterized in
that the intermediate piece is formed as a guard
screen (19).

15. Fan heater according to Claim 13 or 14, character-
ized in that the intermediate piece is formed as an
air deflector unit (50).

16. Fan heater according to one of Claims 13 to 15, char-
acterized in that the intermediate piece (19, 50) has
protruding elements (20, 52) for holding the springs
(63), the protruding elements (20, 52) being formed
integrally with the intermediate piece (19, 50) and/or
as separate elements that can be attached to the
intermediate piece (19, 50).

17. Fan heater according to Claim 15 or 16, character-
ized in that the air deflector unit (50) is formed for
holding the blower (40) to prevent it from being dis-
placed in the longitudinal direction (L) in the housing
(11).

18. Fan heater according to one of Claims 15 to 17, char-
acterized in that the air deflector unit (50) has a
resilient device (55) for clamping the blower (40) in
the housing (11).

19. Fan heater according to one of the preceding claims,
characterized in that at least one housing wall has
on an outer side at least one fastening device (17)
for receiving an adapter plate (70a, 70b), the adapter

plate (70a, 70b) having at least one fastening ele-
ment (71, 72) for fastening the fan heater (10) at a
location intended for it.

20. Fan heater according to one of Claims 12 to 19, char-
acterized in that the springs (63) are made of plas-
tic.

21. Fan heater according to Claim 20, characterized in
that the plastic for the springs (63) is an elastomer,
for example rubber or silicone.

22. Fan heater according to one of Claims 2 to 21, char-
acterized in that the receiving element or the re-
ceiving elements (61) are made of plastic.

23. Fan heater according to one of the preceding claims,
characterized in that the PTC element (30) is
formed as a honeycomb body.

24. Assembly, comprising
a fan heater (10) according to one of the preceding
claims, provided with

- at least two adapter plates (70a, 70b) each
having at least one fastening element (71, 72)
for fastening the fan heater (10) at a location
intended for it, and
- devices for fastening optionally one of the
adapter plates (70a, 70b) to a housing (11) of
the fan heater (10).

25. Assembly according to Claim 24, characterized in
that the fastening element is provided as a flexible
and/or bendable spring brace (71) for forming a clip
fastening and/or as at least one slot (72) for forming
at least one screw connection.

26. Assembly according to Claim 24 or 25, character-
ized in that the devices for fastening the adapter
plates (70a, 70b) comprise

- at least one locating hook (17) on the housing
(11) of the fan heater (10) and
- at least one recess and/or projection on the
adapter plates (70a, 70b) as a counterpart to the
at least one locating hook (17).

Revendications

1. Radiateur soufflant, comprenant :

- un boîtier (11) pouvant être parcouru par de
l’air dans une direction longitudinale (L),
- au moins un élément chauffant (30), l’élément
chauffant (30) étant réalisé sous forme d’élé-
ment à CTP,

23 24 



EP 1 825 199 B1

14

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

- une soufflante (40) pour refouler l’air, la souf-
flante étant montée de manière séparée de l’élé-
ment à CTP sur le boîtier,

caractérisé en ce que
l’élément chauffant (30) est monté au moyen d’une
fixation de manière élastique à ressort sur le boîtier
(11).

2. Radiateur soufflant selon la revendication 1,
caractérisé en ce que
la fixation (60) comprend au moins un élément de
logement (61) connecté essentiellement fixement à
l’élément chauffant (30), qui est monté à ressort par
rapport au boîtier (11).

3. Radiateur soufflant selon la revendication 2,
caractérisé en ce que
l’élément de logement (61) comprend un cadre (64)
avec des crampons (65), qui sont réalisés de telle
sorte que l’élément chauffant (30) puisse être encli-
queté dans les crampons (65), et puisse ainsi être
connecté fixement au cadre (64).

4. Radiateur soufflant selon la revendication 3,
caractérisé en ce que
l’élément de logement (61) présente des éléments
de crampons (65a) inférieurs et des éléments de
crampons (65b) supérieurs, les éléments de cram-
pons (65a) inférieurs étant réalisés directement sur
le cadre (64) et les éléments de crampons supérieurs
(65b) étant réalisés de manière espacée du cadre
(64) au moyen d’au moins un élément d’espacement
(66) disposé sur le cadre (64).

5. Radiateur soufflant selon la revendication 4,
caractérisé en ce que
les éléments de crampons (65a) inférieurs et les élé-
ments de crampons (65b) supérieurs sont à chaque
fois disposés en alternance sur le cadre (64).

6. Radiateur soufflant selon l’une quelconque des re-
vendications 3 à 5,
caractérisé en ce que
le cadre (64) présente des éléments de ressort fa-
çonnés (62) pour la fixation à ressort sur le boîtier
(11).

7. Radiateur soufflant selon la revendication 6,
caractérisé en ce que
les éléments de ressort (62) font partie intégrante du
cadre (64).

8. Radiateur soufflant selon la revendication 6,
caractérisé en ce que
les éléments de ressort (62) sont réalisés sous forme
d’éléments séparés pouvant être montés sur le ca-
dre (64).

9. Radiateur soufflant selon l’une quelconque des re-
vendications 6 à 8,
caractérisé en ce que
les éléments de ressort (62) peuvent être verrouillés
sur des dispositifs de fixation du boîtier (11).

10. Radiateur soufflant selon l’une quelconque des re-
vendications 6 à 9,
caractérisé en ce que
le cadre (64) est fixé à seulement deux parois oppo-
sées du boîtier, au moins deux éléments de ressort
(62) étant prévus pour la connexion du cadre (64) à
une paroi respective du boîtier.

11. Radiateur soufflant selon l’une quelconque des re-
vendications 6 à 10,
caractérisé en ce que
les éléments de ressort (62) sont réalisés en plasti-
que.

12. Radiateur soufflant selon la revendication 1 ou 2,
caractérisé en ce que
la fixation (60) comprend une pluralité d’éléments de
logement séparés (61),
qui peuvent être fixés à chaque fois sur l’élément
chauffant (30), et qui présentent des ressorts (63)
pour le support sur le boîtier (11).

13. Radiateur soufflant selon la revendication 12,
caractérisé en ce que
les ressorts (63) sont fixés contre un déplacement
dans la direction longitudinale (L) dans le boîtier (11)
par au moins une pièce intermédiaire (19, 50) pou-
vant être insérée dans le boîtier (11).

14. Radiateur soufflant selon la revendication 13,
caractérisé en ce que
la pièce intermédiaire est réalisée sous forme de
grille de protection (19) contre le contact.

15. Radiateur soufflant selon la revendication 13 ou 14,
caractérisé en ce que
la pièce intermédiaire est réalisée sous forme d’unité
de guidage d’air (50).

16. Radiateur soufflant selon l’une quelconque des re-
vendications 13 à 15,
caractérisé en ce que
la pièce intermédiaire (19, 50) présente des élé-
ments saillants (20, 52) pour la fixation des ressorts
(63), les éléments saillants (20, 52) formant partie
intégrante de la pièce intermédiaire (19, 50) et/ou
étant réalisés sous la forme d’éléments séparés pou-
vant être montés sur la pièce intermédiaire (19, 50).

17. Radiateur soufflant selon la revendication 15 ou 16,
caractérisé en ce que
l’unité de guidage d’air (50) est réalisée pour fixer la
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soufflante (40) contre un déplacement dans la direc-
tion longitudinale (L) dans le boîtier (11).

18. Radiateur soufflant selon l’une quelconque des re-
vendications 15 à 17,
caractérisé en ce que
l’unité de guidage d’air (50) présente un dispositif à
ressort (55) pour serrer la soufflante (40) dans le
boîtier (11).

19. Radiateur soufflant selon l’une quelconque des re-
vendications précédentes,
caractérisé en ce
qu’au moins une paroi du boîtier présente sur un
côté extérieur au moins un dispositif de fixation (17)
pour recevoir une plaque d’adaptateur (70a, 70b),
la plaque d’adaptateur (70a, 70b) présentant au
moins un élément de fixation (71, 72) pour la fixation
du radiateur soufflant (10) en un emplacement prévu
à cet effet.

20. Radiateur soufflant selon l’une quelconque des re-
vendications 12 à 19,
caractérisé en ce que
les ressorts (63) sont réalisés en plastique.

21. Radiateur soufflant selon la revendication 20,
caractérisé en ce que
le plastique des ressorts (63) est un élastomère, par
exemple du caoutchouc ou du silicone.

22. Radiateur soufflant selon l’une quelconque des re-
vendications 2 à 21,
caractérisé en ce que
l’élément de logement ou les éléments de logement
(61) sont réalisés en plastique.

23. Radiateur soufflant selon l’une quelconque des re-
vendications précédentes,
caractérisé en ce que
l’élément à CTP (30) est réalisé sous forme de corps
en nid d’abeilles.

24. Module, comprenant
un radiateur soufflant (10) selon l’une quelconque
des revendications précédentes,

- au moins deux plaques d’adaptateur (70a, 70b)
présentant à chaque fois au moins un élément
de fixation (71, 72) pour la fixation du radiateur
soufflant (10) en un emplacement prévu à cet
effet étant prévues, et
- des dispositifs de fixation de manière sélective
des plaques d’adaptateur (70a, 70b) sur un boî-
tier (11) du radiateur soufflant (10) étant prévus.

25. Module selon la revendication 24,
caractérisé en ce que

l’élément de fixation est réalisé sous la forme
d’étriers à ressort (71) élastiques et/ou rabattables,
pour la réalisation d’une fixation par serrage et/ou
sous la forme d’au moins un trou oblong (72) pour
réaliser au moins une connexion par vissage.

26. Module selon la revendication 24 ou 25,
caractérisé en ce que
les dispositifs pour la fixation des plaques d’adapta-
teur (70a, 70b) comprennent :

- au moins un crochet d’encliquetage (17) sur le
boîtier (11) du radiateur soufflant (10) et
- au moins un évidement et/ou une saillie sur les
plaques d’adaptateur (70a, 70b) en tant que piè-
ce conjuguée à l’au moins un crochet d’encli-
quetage (17).

27 28 



EP 1 825 199 B1

16



EP 1 825 199 B1

17



EP 1 825 199 B1

18



EP 1 825 199 B1

19



EP 1 825 199 B1

20



EP 1 825 199 B1

21



EP 1 825 199 B1

22



EP 1 825 199 B1

23

IN DER BESCHREIBUNG AUFGEFÜHRTE DOKUMENTE

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde ausschließlich zur Information des Lesers aufgenommen
und ist nicht Bestandteil des europäischen Patentdokumentes. Sie wurde mit größter Sorgfalt zusammengestellt; das
EPA übernimmt jedoch keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.

In der Beschreibung aufgeführte Patentdokumente

• DE 1727350 U [0005] • US 4737616 A [0007]


	Bibliographie
	Beschreibung
	Ansprüche
	Zeichnungen

